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Mitteilungen aus dem Gemeinderat
300-Meter-Schiessanlage offi ziell 
stillgelegt

Nachdem für die Mitglieder des 
Schützenvereins Münchwilen in der 
Thurau Wil ab 1. Januar 2021 eine 
defi nitive Lösung gefunden werden 
konnte, kann nun die 300-Meter-
Schiessanlage in Münchwilen offi -
ziell stillgelegt werden. Mit der Ver-
fügung des Amts für Bevölkerungs-
schutz und Armee wird die Betriebs-
bewilligung für die Schiessanlage 
Oberhofen in Münchwilen gelöscht. 
Die 300-Meter-Anlage, deren Kugel-
fänge in den vergangenen Monaten 
saniert worden sind, wird demnach 
mit Wirkung auf den 1. Januar 2021 

für Schiessanlässe geschlossen. Die 
25 respektive 50-Meter-Schiessan-
lage bleibt bestehen.

Erfolgreiche Münchwiler 
Berufsleute

In dieser Woche konnte man 
gerade von zwei Münchwilern le-
sen, dass sie in ihrer Berufsgattung 
Ausserordentliches geleistet haben. 
Zum einen gewann Shania Colombo 
an den Swiss Skills im Bereich Res-
tauration die Goldmedaille und si-
chert sich damit die Teilnahme an 
den World Skills in Singapur. Zum 
anderen war den Medien zu entneh-
men, dass der Bildhauer Daniel Isler 

aus St. Margarethen an einem Wett-
bewerb für Grabkunst in Deutsch-
land teilgenommen hat und dabei 
einmal Silber und viermal Bronze 
gewonnen hat. Herzliche Gratula-
tion zu diesen Erfolgen. 

Die Zukunft mitgestalten
Die Mitwirkung an der Vision 

2045+ Münchwilen hat mit der 
gut besuchten Veranstaltung am 
8. September begonnen. Auch wer 
diesen Anlass verpasst hat, kann 
die Möglichkeit zur Mitwirkung 
an der Zukunft Münchwilens nut-
zen. Für die Vernehmlassung sind 
die Unterlagen im Gemeindehaus 

(1. Stock) aufgelegt und im Internet 
auf www.muenchwilen-tg.ch unter 
Ortsplanung aufgeschaltet. Einga-
ben können bis am 16. Oktober an 
die Gemeindekanzlei, Im Zentrum 4, 
9542 Münchwilen oder per Mail an 
daniel.peluso@muenchwilen.ch ge-
richtet werden. 

Wirtschaftswesen
Für das Betreiben des «Bahn-

hofkiosk» an der Wilerstrasse 16 in 
Münchwilen wurde die defi nitive 
Bewilligung an Frau Jehonë Cena, 
wohnhaft in Uzwil, erteilt

.
Der Gemeinderat �

In jeder Gemeinde gibt es Jugend-
liche, die auf Spielplätzen, Schul-
arealen oder sonstigen Plätzen im 
Dorf die halbe Nacht herumhängen 
und Abfall hinterlassen.
Ein «Problem», das nur sehr schwie-
rig zu lösen ist, und wohl niemals 
vollständig gelöst werden kann. Von 
den Behörden wird erwartet, dass 
gehandelt wird, dass man dieses 
«Problem» in den Griff bekommt. 
Eine Nachbargemeinde hat nun 
gehandelt und die Nutzung eines 
Spielplatzes wegen Lärm, Littering 
und Vandalismus massiv einge-
schränkt. Es wurde unter anderem 
ein Alkohol-, Musik- und Besuchs-
verbot in der Nacht erlassen. Wer 
dagegen verstösst, wird angezeigt. 

Aber wo gehen diese Jugendlichen 
nun hin? Sie werden sich einen 
neuen Standort suchen... und einen 
fi nden. Denn sie wollen und werden 
weiterhin die halbe Nacht mit ihren 
Freunden verbringen wollen. Habe 
ich übrigens auch gemacht, früher. 
In diesem Lebensabschnitt ist es 
überall interessanter als zu Hause. 
Egal, wo und egal, ob es kalt, warm, 
trocken oder nass war.
Also, wie fi nde ich als Behörde die 
richtige, dauerhafte Lösung für Ju-
gendliche, die sich die halbe Nacht 
draussen aufhalten?
Eine Patent-Lösung gibt es keine, 
soviel steht fest. Ideen sind aber ge-
fragt, nicht nur von den Behörden, 
vor allem auch von den Eltern, Bür-
gerinnen und Bürgern, Land- und 
Liegenschaftsbesitzern und vor al-
lem den Jugendlichen selber. 

Da gibt es nur eines: Gemeinsam 
angehen, gemeinsam umsetzen!

Nur das Litteringproblem, das muss 
jede und jeder für sich selber lösen. 
Ob dies ein Zigarettenstummel, 
eine Pizzaschachtel oder die Hinter-
lassenschaft eines Hundes respek-
tive seines Herrchens ist, hier habe 
ich absolut kein Verständnis für das 
Fehlverhalten der einzelnen Perso-
nen, egal welcher Altersgruppe sie 
angehören!

Manfred Filliger

Gemeinderat

manfred_fi lliger@

bluewin.ch

AUS DER SICHT DES 
GEMEINDERATES

Willkommen bei der Gemeindepräsidentin
Die Gemeindepräsidentin Nadja 
Stricker steht der Bevölkerung von 
Münchwilen jeweils von 16.30 bis 
18.30 Uhr im Sitzungszimmer im 
Obergeschoss des Gemeindehauses 
für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung. Dabei können die Ein-
wohnerinnen und Einwohner An-

liegen oder Anregungen anbringen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Termine 2020: 
Mittwoch 30. September
Mittwoch 28. Oktober
Donnerstag 19. November
Donnerstag 17. Dezember

Aus dem Ressort Hochbau
Achtung: 
Neue Formulare für Baugesuche

Für sämtliche Arten von Bau-
vorhaben sind immer die aktuellen 
Formulare zu verwenden. Sie fi n-
den sämtliche relevanten Formu-
lare auf der Homepage vom Amt für 
Raumentwicklung (www.raum-
entwicklung.tg.ch/publikationen-
und-downloads.html/4213). Die 
aktuellen Formulare haben alle auf 

der linken Seite einen Strichcode. 
Dieser wird für die kantonsinterne 
Bearbeitung benötigt. Die Zentra-
len Dienste akzeptieren seit dem 1. 
Juni 2020 nur noch die aktuellen 
Formulare. 

Gesuche, welche nicht mit den 
aktuellen Formularen eingereicht 
werden, werden umgehend zurück-
gewiesen, auch vom Amt für Bau 
und Umwelt Münchwilen. �

Aus dem Ressort Umwelt
Grüngutsammlungen 
(montags 14-täglich)
Folgende Stoffe können der Grün-
abfuhr mitgegeben werden:
• Rasenschnitt
• Allgemeine Gartenabfälle (zum Bei-

spiel Jät, Abraum)
• Sträucher bis Durchschnitt 10 Cen-

timeter
• Trockene Küchenabfälle (rohe Rüst-

abfälle von Gemüse und Obst)
• Topfpfl anzen ohne Topf

Nicht mitgenommen werden:
• Gekochte Speisereste (Brot, Teig-

waren, Reis und auch gekochtes Ge-
müse!) gehören nicht in den Grün-
container!

• Wurzelstöcke / Papiertaschentücher
• Holzbalken und grosse Äste, welche 

nicht gehäckselt werden können

Richtige Bereitstellung

Sauber geschichtetes Strauchwerk 
und Äste

Rollcontainer  max. 1 Meter  mit 
Griff ab 140 Liter

Falsche Bereitstellung des Grün-
gutes

Aus dem Merkblatt ist ersicht-
lich, dass nur Rollcontainer mit 
einem Fassungsvermögen von min-
destens 140 Litern und mehr geleert 
werden und sauber geschichtetes 
Strauchwerk und Äste mit einer 
max. Länge von 1 Meter mitgenom-
men werden.

Das Grüngut muss lose in den Con-
tainern deponiert werden. 

Container mit Plastiksäcken oder 
Compobags werden nicht geleert.

Wir bitten Sie, sich bei der Be-
reitstellung an die oben aufgeführ-
ten Regeln zu halten. Nur so wird 
ihr Grüngut entsorgt.

Entsorgungs-Sammelstelle, 
Waldeggstrasse 7, Werkhof
Öffnungszeiten  Montag bis Freitag 

von 8 bis 20 Uhr
Samstag
von 8 bis 17 Uhr

Geschlossen: Samstag ab 17 Uhr, 
 Sonntag ganzer Tag
Anlieferung:  nur für Einwoh-

ner der Gemeinde 
Münchwilen

Bitte halten Sie aus Rücksicht auf 
die Anwohner die angegebenen Öff-
nungszeiten ein. 

Danke

Amt für Bau und Umwelt �

GETRÄNKEKARTON RECYCLING  
KOSTENLOSE RÜCKNAHME

Gewusst? Kuster  sammelt 
Getränkekartons. Wer 
 sammelt, hilft! Die Wieder - 
verwertung von  Getränke- 
kartons schont wert volle 
 Ressourcen und somit 
unsere Umwelt.

 
 
 
Kuster Recycling AG 
Am Bahnhofsplatz 5  
CH-9500 Wil SG 
www.kuster-recycling.ch

Tösstalstrasse 5 
8360 Wallenwil 
Bikeandmore.ch 
Tel. 071 971 11 70

Zehntenstrasse 5 E-Mail info@vd-velo.ch
8356 Ettenhausen Internet www.vd-velo.ch

Fischer Optik | Sirnach | 071 966 11 74

Wir sehen alles!

Mit der Wahl von Nadja Stricker zur Gemeindepräsidentin wurde eine Ersatzwahl in den Ge-
meinderat Münchwilen nötig. Seit dem 1. Juni ist Cyrill Zahnd für das Ressort Gesundheit und 
Hochbau verantwortlich. Der Gemeinderat hat die angepasste Zusammensetzung zum Anlass 
genommen, ein neues und dynamisches Gruppenbild zu realisieren.
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Einbürgerung; 
öffentliche Bekanntmachung
Im System des schweizerischen Einbürgerungsverfahrens sind sowohl der Bund, 
der Kanton wie auch die Gemeinde involviert. Das Verfahren wird durch das 
Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts vom 
20. Juni 2014 geregelt. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Stimmberech-
tigten ein Einbürgerungsgesuch nur ablehnen können, wenn ein entsprechen-
der Antrag gestellt und begründet wurde. 
Da einer gesuchstellenden Person das rechtliche Gehör gewährt werden muss, 
falls ein Gegenantrag eingereicht wird, müssen solche Anträge vor der Gemein-
deversammlung eingehen. 
Wie üblich werden daher die Einbürgerungskandidatinnen und -kandidaten 
vorgestellt, die ein Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht gestellt 
haben. Dies soll der Bürger¬schaft die Gelegenheit geben, allenfalls für das 
eine oder andere Gesuch einen begründeten Ablehnungsantrag einzureichen. 
Ein solcher Antrag muss mit dem Namen und der Adresse des Antragsstellers 
versehen sein und spätestens bis zum 15. Oktober beim Gemeinderat einge-
reicht werden. Falls innert Frist kein begründeter Gegenantrag eines stimm-
berechtigten Einwohners eingereicht wird, so gilt der Antrag des Gemeinde-
rates auf Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die nachfolgende Person als 
angenommen. 
Die Bewerber haben alle weiteren erforderlichen Ausweise und Akten beige-
bracht. Sie sind mit unseren beziehungsweise mit den schweizerischen Verhält-
nissen vertraut und können somit als assimiliert qualifi ziert werden.

Benyi-Moisiak, Violeta Sabina mit Tochter 
Sofi a
Violeta Benyi, geboren am 20. Dezember 1980, ist 
rumänische Staatsangehörige. Sie ist wohnhaft am 
Säntisweg in Münchwilen. 
Sie ist ausgebildete Bereichsleiterin Restauration 
mit eidg. Fachausweis. Zurzeit ist sie Hausfrau und 
Mutter. Ihre Tochter Sofi a Benyi ist am 28. November 
2016 in Frauenfeld geboren. Sie ist deutsche Staats-
angehörige.

Antonino Morello

Antonino Morello, geboren am 15. Juni 1991, ist 
italienischer Staatsangehöriger. Er ist wohnhaft im 
Rebenacker in Münchwilen. 
Er arbeitet als Büro- und Reinigungskraft bei Morello 
Hauswartung in Münchwilen.

Bekanntmachungsfrist: 25. September bis 15. Oktober 2020
Während der Frist können stimmberechtigte Einwohner schriftlich begründete 
Anträge auf Ablehnung von Einbürgerungsgesuchen beim Gemeinderat ein-
reichen. 
25. September 2020 Politische Gemeinde Münchwilen �

Münchwiler Newsletter
umfassend und aktuell informiert…
Jetzt anmelden unter: 
www.muenchwilen-tg.ch  unter der Rubrik Gemeinde / News / Newsletter.

Markieren Sie die Rubriken, die Sie abonnieren möchten und wählen Sie die Versandart «sofort» 
oder allenfalls «gesammelt» und erhalten die Beiträge in Form einer Zusammenfassung.

Pro Senectute 
Herbstsammlung 2020
Gemeinsam stärker, dafür sorgen wir auch in Zukunft

Ältere Menschen sind eine unverzichtbare Stütze für die Gesellschaft. Sie 
geben ihre Erfahrungen an die jüngere Generation weiter oder engagieren sich 
oft in der Freiwilligenarbeit.
Als die Fachorganisation im Altersbereich sorgen wir dafür, dass diese ge-
meinsame Stärke auch in Zukunft wirken kann und stehen ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite.
Die diesjährige Herbstsammlung fi ndet vom 21. September bis 31. Oktober 
statt. In den meisten Thurgauer Gemeinden wird wieder eine Haustürsamm-
lung durchgeführt. Jeder gespendete Franken wird für ältere Menschen im 
Thurgau eingesetzt. Herzlichen Dank.

Spendenkonto: 
CH23 0900 0000 8500 0530 0

Ihr Elektro-Partner
vor Ort
Eigenmann AG
Münchwilen, +41 71 960 06 66
www.eigenmann-elektro.ch

Neuhof-Garage Frei GmbH
Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Neuhof Garage Frei GmbH

Neuhof-Garage Frei GmbH Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
Telefon 071 966 20 68, jp@neuhofgarage.ch

Ihr ŠKODA-Partner

SIMPLY CLEVER

Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

 

Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

WICK Liegenschaftentreuhand AG
9542 Münchwilen, T 071 969 30 10
www.wick-immo.chve
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Gastgewerbegesetz; Verlängerungen / Freinächte
Änderung bei der Erteilung von
 Bewilligungen

Der Gemeinderat hat die geltenden 
Beschlüsse für den Anspruch auf Ver-
längerungen und Freinächte aufgeho-
ben und der geltenden Gesetzgebung 
angepasst.
Ausschlaggebend für diese Überprü-
fung sind die vermehrt eingegangenen 
Lärmklagen bei der Gemeindeverwal-
tung sowie die zunehmenden Polizei-
einsätze wegen Nachtruhestörungen 
und Überschreiten der Schliessstunde 
von vereinzelten Betrieben.
Gemäss dem kantonalen Gastgewerbe-
gesetz § 30 kann die Gemeinde einzel-
ne Verlängerungen bei besonderen An-
lässen für einen Betrieb bewilligen.

Ab 1. Oktober 2020 muss das Mün-
chwiler Gastgewerbe (Inhaber von 
Patenten und Bewilligungen) spätes-
tens 14 Tage vor der Veranstaltung ein 
schriftliches Gesuch für Verlängerun-
gen und Freinächte bei der Gemeinde-
kanzlei einreichen.

Als Entscheidungs- und Bewilligungs-
grundlage gilt § 32 des Gastgewerbe-
gesetzes:
Die Bewilligung wird erteilt, wenn die 
Art des Betriebes es rechtfertigt und 
die örtlichen Verhältnisse es zulassen. 
Dies ist insbesondere gegeben, wenn
1.  der späteren Schliesszeit keine be-

rechtigten Interessen der Nachbar-
schaft entgegenstehen, wobei sich 

das Mass der zulässigen Immissio-
nen nach den Zonenvorschriften 
und den tatsächlichen Verhältnis-
sen zu richten hat,

2.  ausreichend öffentliche oder private 
Abstellplätze für Fahrzeuge in der 
Nähe des Betriebes vorhanden sind 
und

3.  die öffentliche Ordnung nicht be-
einträchtigt wird.

Die Gastwirtschafts- und Beher-
bergungsbetriebe in Münchwilen und 
St. Margarethen wurden über diesen 
Entscheid bereits schriftlich infor-
miert. 

�

Alterskommission 
Münchwilen 
Preisjassen
Das Preisjassen vom 6. Novem-
ber kann aus Corona-bedingten 
Sicherheitsgründen nicht durch-
geführt werden. 

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 
30. Oktober 2020.


